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Allgemeine Verwaltungsanordnung über die Gestaltung 
und Bekanntmachung von Satzungen 

Vom 26. Februar 1991 

Das .'\Jordelbische Kirchenamt hat 21utgrund nm Artikel lll2 
Abs. 3 Verfassung der :\'EK die nachfolgende Verwaltungsan
ordnung erlassen: 

$ l 
Satzungsrecht 

(1) Die Kirchengememden, Kirchenkreise, Kirchensemein
deverbände und Kirchenkreis\·erbände haben nach der Verfas
�ung oder ,rndercn kirchlichen Ordnungen d,1s Recht, in ihrl'n 
eigenen Angelegenheiten und nach Maßgabe der Verfassung 
Satzungen zu erlassen. 

(2) Satzung ist eine Anordnung, Festsetzung oder andere
verbindliche Maßnahme zur Regelung einer unbestimmten 
Anzahl von Fällen auf Dauer oder auf bestimmte Zeit. 

Beispiel: Friedhof- und Gebührensatzungen, Satzungen für 
Kindergärten und Altersheime, Kirchenkreisfinanzsatzungen. 

§2

Form der Satzung 

(1) Satzungen müssen in der Überschrift, dem Untertitel
oder der Eingangsformel als Satzung gekennzeichnet sein. Sie 
sollen in der Uberschrift ihren wesentlichen Inhalt zum 
Ausdruck bringen. 

Beispiel: Wenn Satzungen bisher als „Ordnungen" (Benut
zungsordnung, Gebührenordnung, Jugendordnung) bezeich
net wurden, ändert sich dadurch ihr Rechtscharakter nicht. 

(2) Satnmgen sollen die Rechtsvorschriften angeben, wel
che den Satzungsgeber zu ihrem Erlaß oder ihrer Änderung 
berechtigen. 

Beispiel: Rechtsgrundlage tur Jen Erlafs einer Gemeinde�at
zung ist Artikel 15 Abs. 1 Buchst. m) der \'erfassung. 

Für den Erlaß einer Kirchenkreissatzung ist Rechtsgrundlage 
Artikel 30 Abs. 1 Buchst. h) der Verfassung. 

Die Rechtsgrundlage für den Kirchensteuerbeschluß des 
Kirchenvorc;tande, findet sich in Artikel 1 'i :\bs. 1 Buchst. f)der 
\ erfas�ung, 9 12 Abs. 2 Kirchensteuergesetz i.V. mit Jen 
entsprechenden Paragraphen im Kirchengesetz über Art und 
Höhe der Kirchemteuer. 

(3) Satzungen müssen auf die erfolgte Beschlußfassung,
Genehmigung, Zustimmung oder das Einvernehmen mit 
anderen Stellen hinweisen, soweit diese durch Rechtsvor
schrift vorgeschrieben sind. 

Beispiel: Die Gemeindesatzung ist nach Artikel 15 Abs. 2 
Buchst. h) der Verfassung vom Kirchenkreisvorstand zu 
genehmigen. 

(4) Satzungen müssen diejenige kirchliche Körperschaft
bezeichnen, die sie erlassen hat. 

(5) Satzungen müssen das Datum angeben, unter dem sie
ausgefertigt sind. Die Ausfertigung der Satzung wird von 
denjenigen, die für den gesetzlichen Vertreter der kirchlichen 
Körperschaft im Rechtsverkehr handeln durch handschriftli
che Zeichnung mit dem vollen Familiennamen unter Bei
driickung des Ki'.chensiegels vorgenommen. Mit der Ausfer
tigung wird die Ubereinstimmung des Satzungstextes mit der 
Beschlußfassung und damit dem Willen des Beschlußorgans 
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zum Ausdruck gebracht und die Beachtung der für die 
RE'chtc.wirksamkcit Lil·r Satzung sonst maßgcbendPn Cm,tfü1-
dL' bc•zcugt. 

(6) Die Urschrift der Satzung ist beim Satzungsgeber,
getrennt von den Akten, diebstahlsicher aufzubewahren. 

§3
Inhalt der Satzungen 

( 11 Satzungen diirft·n keine ße,ti1rnnungen enthaltl'n, die 
mit Gesetzen oder \"erordnungen der NEK, dem für alle

geltenden Gesetz (Artikel 140 Grundgesetz i.V. mit Artikel 137 
Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung), Tarifverträgen oder 
\·ertraglichen Vereinbarungen im 'Widerspruch stehen. 

121 Satzungen mü,sen in ihrem lnh,1lt bestimmt ,t'lll. 
Tt·dtTmann muß t·rkc•nnl'll k(innen. inwieweit l'r durch die 
Satzung in seinen Rechten berührt\\ ird. 

Beispiel: Ein Satzungsrecht, das eine Abgabenerhebung 
ermoglichen soll, muß die Abgabenhöhe nennen oder zumin
dest durch Angabe eines Abgabenmaßstabes die Abgaben für 
den ßl'troffenen bcrc•chenbar machen. So hat das Obern•rwal
tungsgericht Lüneh1rg mit Urteil \11m 13. h•brnar JLILl(l lA,.: 
•J L lh3/89, 6 A 80/8:-il entschieden, daß eine Kindergartefüat
zung nur dann Grundlage für die Erhebung von Elternbeiträ
gen sein kann, wenn die Gebühren der Höhe nach festgesetzt
und öffentlich bekannlgemacht worden sind.

�4 

Amtliche Bekanntmachung 

( 1) Satzungen sind amtlich bekanntzumachen. Dies ge

schieht in der ortsüblichen Weise. Wenn die Kosten der 
\'eröffentlichung des gesamten Textes nicht vertreten werden 
können, ist wenigstens ein Hinweis ,rnf die neue Satzung sowie 
Ort und 7eit \·pn Aush,mg oder .-"uslt'gung in ei1wm der 
arntl ichen Verkündungsb];itter oder in der ortsüblichen ['rec,se 
zu wröffentlichen. In diesem Fall ist ein Aushang oder eine 
Auslegung innerhalb der Gemeinde für die Dauer eines 
Monats vorzunehmen. Zusätzlich wird die mehrmalige Kan
zelilbkündigung empfohlen. 

ß,•1spiel: Die amtl1clw Bekanntmachung k,mn durch .-"us
han,\c';, Auslegung und Vniiffontlichung in der ortsublichen 
l'resse erfolgen. Entscheidend ist, daß jedes Gemeindeglied 
und jeder, der ein Interesse daran hat, sich in einwandfreier 
\\'eise über den Inhalt der Satzung unterrichten und den 
Zeitpunkt ihres lnkrafttretens feststellen kann. So genügt ein 

allgemeiner Hinweis oder die Auslegung in einem Amtszim
mer allein nicht. Es mug \·iclmehr der Y1lllc Wortlaut der 
Satzuti,\c'; in irgendeiner v\'t•ist' bekanntgemacht werden. Auch 
dit' Aush,mdigung der Kindergartensatzung an die Eltern 
ersetzt nicht die amtliche Bekanntmachung i.S. von Absatz 1. 
Dadurch erlangt nicht die Öffentlichkeit die I\föglichkeit der 
Kenntnisnahme. 

/2) Kirclwnkreis- und Kirchenkreisverbandssat,ungen so
wie diL' Satzungen vpn Kirchengemeindt·\·t-rb:inden sind 
darübc•r hinaus im Gesetz- und Verordnungsbl,ltt der NEK ,u 
veröffentlichen. 

Beispiel: Gemeint sind hier die „Hauptsatwngen", z.B. die 
Finanzsatzungen der Kirchenkreise, nicht aber Friedhofs- und 
Kind erga rtensa tzungcn. 

Cll fein ßelegexernplar der \'nöffentlichu ng 1st ,.u den AktL'll 
zu tlt'hmt'll. 

§5
Inkrafttreten von Satzungen 

/!) Sc1t1tmgen treten. scl\\'l'it in ihnen nichts anderes be
stimmt ht, mit dem Tag ruch der ßekanntm,1chung in Kr,ift. 
Das ist im Falle deo- ·-" bdrucks in einer 1/t•itung, 1:•incm 
kommunalen bzw. staatlichen Verkündungsblatt oder dem 
Gesetz- und Verordnungsblatt der NEK der Ablauf des 
Erscheinungstages; im Falle des Aushangs oder der Auslegung 
der Ablauf der einmonatigen Aushangs-b7\\' Auslegungsfrist. 
Satzungt•n dürfen grund,,1l/lich keine 13e�timmungen enthal
ten, nc1c:h denen sie zu t'inL'rn früheren 7c·itpmkt in Kraft trdL'n 
sollen. 

(2) Fällt der Tag des lnkrafttretens auf einen Sonntag, einen
gesetzlichen Feiertag oder einen Sonnabend, so tritt die 
Satzung dennoch mit dem Beginn dieses T,:ges in Kraft. 

ti 6 

Schlußbestimmung 

Die Verwaltungsanordnung tritt am Tage nach ihrer Veröf
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft. 

Kiel, dt·n 2t1. Fl'bruar l lJlJ 1 
Nordelh,ches Kirchl'narnt 

Dr. Blaschke 
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Bekanntmachungen 

Sätze der Einzelvergütungen im Zusammenhang mit 
Vakanzverwaltungen sowie der Entschädigung von Prädi
kanten- und Lektoren dienst 

Kiel, den 3. April 1991 

Die n,ich § 4 .\bs. 2 der VL'nvaltun)-';Sa1rnrdnung über clie 
Vergütung und Erstattung von Lnkosten bei Vaka1uverwal
tungen i.d.F YOm 26.2.1982 - Gesetz- und Verordnungsbl. 
1982, S. 102 - in r\usnahmefälkn /.U zahlenden Ein/elvergü
tungt'n (brutto) \\'erden\\ ie folgt lcstgesctzt: 

abl.Januar 1991 

für jedm Gottcbdicnst 
für jede Amtshandlung, 
die nicht im Anschluß an den Gottes
d iL'ns t �t;ittiindet 

.Jcti,S0D\I 

Entschädigung von Prädidantendienst 
für jeden Gottesdienst, der in regel
miig1gen Zeitabstinden in VertrL'tung 
von Pastoren wahrgenommen wird 
(vollständige Vertretungsgottesdienste, 
diL· alleinVL'r,rntw()ftlich geleitet 1wrcfon! 
Entschädigung von Lektorendienst 
für Jeden Gottesdienst, der in regel
miiGi_gen Zeitabständen in Vertretung 
von Pastoren wahrgenurnmen wird 
(vollständige Vertretungsgottesdienste, 
die c1lleinverantwortlich geleitet werden) 

Nord elbisches Kirchenamt 
Hörcher 

38,70 DM 

30,80 DM 

(Trauung, Taute, 13eerdigung) 
für die Erteilung von Konfirmanden
untcrric ht je Stunde 

23,30 0\1 Az. 2390 - PI _! P 2 

32,40 0\1 

Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

Die Plarrstelle des Kirchenkrei:,es Eckernförde für die Kur
u n d  Cr lauberseelsorge  i m  Ostseebad D a m p  wird 
vakant und ist n1raussichtlich zum 1. Oktober 1991 mit einem 
Pastor cKicr einc'r l'c1storin ,.u besetzen. Die 13eseUung L'rfulgt 
durch Berufung des Kirchenkreis\·orstandes auf Zeit. 

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit mehrjähriger prakti
scher Erfohrun;c; in dL'r CenK'indcarbeit und KennlnissL'n in 
der Erwachsenenbildung. Eine pastoralpsychologische Zu
satzausbildung, die auch jetzt noch begonnen werden könnte, 
ist Cf\\ ünscht. 7ur kirchlichen .·\rbeit im Ostseeb.id Damp 
gehört die Seelsorge für die Patienten der Reha-Klinik (830 
Betten), der Ostseeklinik (600 Betten) und für die Crlauber. Die 
zukünitigc Pimrstelleninhaberin oder der zukünftige Pfarr
stelleninhaber -,ollten Lust haben, neben Scclscirge- und 
Beratungsgesprächen Veranstaltungsangebote unterschied
lichster Art für Patienten und Crlauber in dem kirchlichen 
Zentrum „DiL' Insel" ph,1ntasien11l und kreativ ,u L'ntwich·ln 
und anzubieten. Dabei wirkt eine gut eingearbeitete Dipl.-So
zialpädagogin mit, die vor allem die sogenannte „Freizeithel
fer-Arbeit" in den Ferienzeiten selbständig leitet. Interessant 
ist die Stelle auch für ein Pastoren-Ehepaar, das sich die Arbeit 
teilen will und kann. Ein kirchliches Zentrum mit Pastorat 
steht zur Verfügung. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschrieben Lebens
lauf sind zu richten an den Kirchenkreis vorstand des Kirchen
kreises Eckernförde, Schleswiger Straße 3 3, 2330 Eckernförde. 
Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilt Pastor Kammholz, 2335 Damp, Tel. 04352/ 
51 31. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kur� und Urlauberseelsorge Damp - P II / P 1 

* 

In der Mart ins-Ki r chengem einde K i e l -W i k  ist die 
1. Pfarrstl'llc• seit dL·m 1.1. J lJCJ I vakant und umgL'lwnd mit
einem Pastor oder einer Pastorin zu besetzen. Die Besetzung
erfolgt durch Wahl des Kirchem·orstandes.

Die M:1rtin�-Kirchengemeindc Kiel-\\'ik (St;idttcik, I'rokns
dorf und Klausbrook) liegt im Norden Kiels, nahe zur 
Stadtmitte. Die Gemeinde hat ca. 4.100 Gemeindeglieder. Das 
NL•ubaugcbict K\auc;brook ist dL'r Cemcindc nir noch nicht 
langer Zeil Lugeordnl'l worden. Eine Pastorin mit einge
schränktem Dienstverhältnis ('i0 %) hat die zweite Pfarrstelle 
inne und ist \·or allem für die :\rbcit in Klausbrook zuständig. 
In ,icr Cemcinde wohnen viele junge f'am1lien Im Stadtteil 
liegen ein Alten- und Pflegeheim, die von den Pastoren 
seelsorgerlich betreut \\·erden. Ein Pastorat ist vorhanden. Wir 
wün�chen uns einen l'aslor ()dl'f L'iill' f\1storin. der bzv,. die 
schon Erfahrungen mit vielfältiger Gemeindearbeit hat. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu rich tcn an den Herrn l'nipst des Kirchenkrei
ses Kiel, Ziegelteich 29, 2300 Kiel 1. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastorin Meckenstock, Charles-Roß
Ring 118, 2300 Kiel 1, Tel. 0431/3 42 72, und Propst Hassel
mann, Ziegelteich 29, 2300 Kiel 1, Tel. 0431 /9 40 21 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Martins-Kirchengemeinde Kiel-Wik (1)- P II/ P 1 

* 

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche sucht für 
die Lei t u n g  des A m t e s  für  Öffent l i chkeits die n s t  
eine Pastorin oder einen Pastor mit Kenntnissen und Erfahrun
gen in der kirchlichen Öffentlichkeits- und Pressearbeit. Die 
Besetzung erfolgt durch Berufung durch die Kirchenleitung 
auf Zeit. 
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Das Amt für Öffentlichkeitsdienst mit Sitz in Hamburg hat 
den Auftrag, di(' Öff('ntlichkcitsarb('it der Nordelbischen 
Kirche. ihrer Kirclwnkreise und Kirclwngcmcinden /.u fördern 
und die Norddbisclw Kirche gcgL·nubcr den Medien im 
Hamburger Raum im Einvernehmen mit dem Bischof für 
Hamburg und in Abstimmung mit der Pressestelle der 
i\ordelbischen Kirche zu vertreten. 

7u den Aufgaben des Amtes gehören die Entwicklung und 
Durchführung von \L1ßnahmcn der \\'c•rbung, die kirchliche 
\lcd1L•narbcit und dic• i-.:.,mtaktpflcgc 1u Redaktionen. l'ubli/.i
sten, \'erlagen und Otlcntlichkcitsbcauftragen. 

Die Besoldung richtet sich nach der in der Nordelbischen 
Kirche geltenden Besoldungsordnung für Pastoren (Bes. Gr. 
A 13 /14). Entsprechend der Bedeutung der Stelle \\·ird eine 
7ulage in Höh(• de" Unterschiedes zur Lksoldungsgru}'F'L' ,\ l 5 
gL'lahlt. 

Be,\ erbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Kirchenleitung der .'.\EK, 
Dänische Straße 21-35, 2300 Kiel 1. Auskünfte erteilt Oberkir
chenrat Gerd Heinrich, Tel. 0431 /991-126. 

1\blauf der ßcwerbung�frist: l 5. Juni l '19] 

AL • 20 Öffentlichkei tsdienst (1) - P ll i P 2 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-Luth. Apostelkirch('ngem('inde in I larburg-Eißcn
dorf ,ucht /.urn 1. !uni ]')lJl odcr sp:1tL·r 

eine Diakonin/einen Diakon 
oder 

eine/n entsprechend qualifizierte/n Mitarbeiterin 
bzw. Mitarbeiter 

für die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. 

Dll' Cemeindc (c,1 . .J. .-100 Cenwindt'glicckr) ist mit /\\'Ci 
Gemeindezentren und einer Kirche ausgestattet. \\enigc 
hauptamtliche und \·iele ehrenamtliche 'Aitarbeiterinnen und 
.\Iitarbeiter wirken mit \'iel Spaß und Engagement am Aufbau 
der Gemeinde mit. 

Der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit bil'tct hierbei viel 
R,rnm tür neue lm}•ubc und ldcl'n und für die cigl'11\crc1nt
wurtliche Umsetzung 

Zum Aufgabenbereich gehören u.a. die Begleitung der vielen 
ehrenamtlich tätigen Jugendlichen sowie die Mitarbeit im 
Konfirmandenunterricht. In einem der Gemeindezentren steht 
ein eigenes Jugendbüro zur Verfügung. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten 
an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Apostelgemeinde in 
Harburg, Beerentalweg 35 c, 2100 Hamburg 9 0. Auskünfte 
erteilen die Pastoren Claus Scheffler, Tel. 040/790 71 80 und 
Dallas Gastmeier, Tel. 040/760 06 71. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 30 - Apostelkirche Harburg - HW 

* 

Die E\·.-Luth. Kirchengemeinde An der Käkenflur Hamburg
Langcnhorn sucht zum nächstmöglichen Termin für eine 
Halbtag,c,tdlc 

eine Diakon in oder einen Diakon 
(Sozialpädagogin oder Sozialpädagogen) 

für den Bereich Kinder- und Jugendarbeit. 

Wünschenswert ist der Aufbau einer Jugend- und einer 
Kindergnippc. 

Der S,·hwcrpunkt dl'r 1\rbeit soll in der Degkitung und 
Beratung der ehrenamtlichen Mitarbeiterschaft und deren 
Arbeit liegen. 

Die \'ielfältige bestehende Jugendarbeit sollte in ein neu zu 
erstellendes Konzept mit eingebunden werden. 

Gceipwtc R;iumlichkeitl'n stdwn in un,c•rc•m integrierten 
Gcmeindc•1entrum /.ur \'eriügung. 

Vergütung nach KAT�-".'EK. 

Weitere Informationen können beim Diakon Claus Thibout. 
Tel.040./52-l 25und Wolfgang Hasse, Tel.0.J.0./53167 01 erfragt 
Wl'rden. 

Bc,\·crbungcn sind um,1.:,ehcnd zu richten c1n den Vorsith'n
dcn des \'urstandes der Kirchengemeinde „An der Käkenflur' 
Herrn Pastor Reiner Schulenberg, Käkenflur 22 a, 2000 
Hamburg 62 . 

Az.: 30 - l lamburg-Langenhorn - HW 

Die E \'. -L uth. Kirchengemeinde Tarp sucht zum 1. September 
1991 

eine Diakon in oder einen Diakon 
(rdigi,msp:-idagogisclw \litarbciterin OLkr \litarbcitcr) 

für die Kinder- und Jugendarbeit. 

Wir wünschen uns Gruppenarbeit mit Jugendlichen, projekt
bezogene Arbeit, Durchführung von Jugendfahrten, Mitarbeit 
im Konfim1andenunterricht, musikalische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen, die in lknihrung zur übrigen Gemeindear
beit gc,chiL'f1t. 

Für die ,\rbeit stehen ;-5 '; der tariflichen Wuchenarbcitszeit 
zur Verfügung . 

Vergütung erfolgt nach KAT. Eine Mitarbeiterwohnung kann 
bereitgestellt werden. 

Auskünfte erteilt l'ast,,r Enno Vil'rck, l'astoratswcg ,. 
2399 Tc1rp, Td. 0-lö38/.J..J.I. 

Az.: 30 Tarp- HW 

* 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Marien, Heiligensted
ten, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

einer Gemeindehelferin oder eines Gemeindehelfers 

zu besetzen. 

Der Kirchenvorstand sucht eine qualifizierte oder einen 
qualifizierten und erfahrene/ erfahrenen Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter. Musikalische Ausbildung ist erwünscht. 

Der Einsatz soll erfolgen z.B. beim Aufbau von Kinder- und 
Jugendkreisen evtl. mit Chor- oder Instrumentalgruppen, 

Vergütung nach KAT-NEK. 
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Schwerbehinderte werden bei sonst gleicher Eignung ben>r
zugt berücksichtigt. 

Bewerbungen werden erbeten an den Kirchenvorstand St. 
Marien, Herrn Pastor Schul!'., 2210 Heiligenstedten, Hauptstr. 
1, Tel. 04821 /7 51 20. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: ::rn - l leiligensted ten - HW 

* 

Der Kirchenkreis Segeberg hat eine halbe Stelle für eine 

Kirchenkreisbeauftragte für Frauenarbeit 

eingenchtet. Diese Stelle ,L)ll möglichst bald besetzt werden 
Wir suchen eine Mitarbeiterin, die theok,gische und p:1dago
gische Kennntisse und praktische Erfahrungen in der Erwach
senenbildung und in kirchlicher Frauenarbeit haben sollte. Als 
Qualifikation betrachten wir auch eine bisher geleistete 
ehrenamtliche Tätigkeit. Der Aufgabenbereich für die Kirchen
kreisbeauttragte liegt in Zusammenarbeit mit einer Arbeitsge
meinschatt in der Begleitung und Förderung der Frauenarbeit 
in den Kirchengemeinden, in der Schulung und Begleitung 
von Frauenkreisleiterinnen, in der Vorbereitung und Durch
führung gemeindeübergreifender Veranstaltungen (u.a. Kir
chenkreisfrauentag, ökumenisch ausgerichteter Weltgebets
tag) ll!,d in der Hilfestellung bei Lebens- und Glaubensfragen 
von Frauen. 

Die Stelle wird nach KAT vergütet. 

Auskünfte erteilen Propst Hans-Peter \.1artensen, Tel. 
04551 / 9 08 35 /39 / 40 oder Frau Dr. Lotte Bregas, Tel. 04551 / 
86 86. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind einzurei
chen beim Kirdwnkreis\'l>r-.tand des Kirchenkreises Segeberg, 
Herrn Propst Hans-Peter \.1artensen, Kirchplatz 1, 2360 Bad 
Segeberg. 

Ablauf der Bewerbungsfrist:. Vier Wochen nach Erscheinen 
dieses Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: ]IJ - Kirchenkreis Segeberg - HW 

* 

Die E\·.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf sucht zum 1. Juli 
1991 

eine examinierte Krankenschwester/ 
einen examinierten Krankenpfleger 

für die Schwesternstation. 

Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
beträgt 20 Stunden. 

Die Vergütung erfolgt nach KR des KAT. 

Für den Dienst ist der Führerschein Klasse III erforderlich. 

Bei Bedarf steht eine Wohnung von ca. 70 qm zur Verfügung. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Geburtsurkun-
de, Zeugnisse, Lebenslauf, Lichtbild) sind zu richten an den 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Nortorf, 
Niedemstr. 2, 2353 Nortorf, Tel. 04392/20 14. 

Az.: 30 Nortorf - E 3 

* 

In der Verwaltungsstelle Hamburg-Süd des Kirchenkreises 
Alt-Hamburg ist die Stelle 

eines stellvertretenden Leiters/ 
einer stell vertretenden Leiterin 

möglichst umgehend zu besetzen. 

Wir wünschen uns einen aufgeschlossenen \fitarbeiter / eine 
aufgeschlossene Mitarbeiterin mit 2. Verwaltung5prüfung, 
der/ die bereit ist, auch die tachliche, verwaltungsmäßige 
Betreuung mehrerer Kirche11\'orstimde der uns angeschlosse
nen Gememden zu übernehmen. 

Erfahrungen in kirchlichen Verwaltungsstrukturen sollten 
vorhanden sein. 

Die Vergütung erfolgt nach Vergütungsgmppe IV a des 
Kirchlichen Angestellten-'I;irih·ertrages (KAT-'.\TEKl. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen "ind bis zum 
6. Mai 1991 zu richten an die Personalabteilung des Kirchen
kreises Alt-Hamburg, z. Hd. Herrn Radzuweit, '.\leue Burg 1,
2000 Hamburg 11.

Az.: 30 KKr. Alt-Hamburg- D 12 

Die Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien, Basthorst, sucht 
zum nächstmöglichen Termin 

eine/n nebenamtliche/n Organistin/en 

Die Vergütung erfolgt nach den Richtlinien für die Vergütung 
der nebenbcmflichen Kirchenmusiker/innen in der '.\lordelbi
schen Kirche. 

Die Gemeinde besteht aus ca. 850 Gemeindegliedern und 
liegt im Kreis Herzogtum Lauenburg, zwischen Trittau und 
Schwarzenbek. 

Die hiesige Kirche ist ca. 131) Jahre alt und besitzt eine Orgel 
der Firma Klaus Becker, Kuptermühle, mit zwei \fanualen und 
Pedal aus dem Jahre 1978. 

Von dem/ der neuen Mitarbeiter /in wird erwartet, daß 
er/ sie die Gemeinde bei Gottesdiensten, Amtshandlungen 
sowie anderen Gemcindever,1n':,taltungen aut der Orgel be
gleitet. 

Wünschenswert wäre der Aufbau einer Chorarbeit. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an: Den 
Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Gemeinde St. \;farien, An der 
Kirche 2, 204] Basthorst. 

Auskunft L'rleilt Pastorin \ \t'igt-Hanno, Tel. 114 l 'ill /338. 

Az.: 30 - St. .:v1arien, Basthorst - T III / T 3 

* 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brokstedt, einer Gemein
de von insgesamt 7 Dörfern mit ca. 2.500 Gemeindegliedern, 
wird ab sofort ein/eine Mitarbeiter/Mitarbeiterin gesucht, 
der/die sowohl die Aufgaben eines/einer Organisten/Orga
nistin und Chorleiters/Chorleiterin (1 /2 Planstelle) als auch 
Aufgaben in der Jugend- und allgemeinen Gemeindearbeit 
(1 /2 Planstelle) zu erfüllen bereit und in der Lage ist. 

Die Vergütung erfolgt nach den geltenden tariflichen Bestim
mungen (KAT-NEK). 

Der Kirchort Brokstedt mit ca. 1.500 Einwohnern gehört zum 
Kirchenkreis Neumünster und liegt an der Bahnlinie Ham
burg-Kiel. 
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:\"achfragen und Bewerbungen sind zu richten an den 
Kirchenvorstand der Fv.-Luth. Kirchengemrindt' Rrobtrdt 
Kin henstr. 16, 2351 Brnbtcd t, Tel. ()4,2-- L J(ll. 

Az : 30 - Brokstedt - T III / T 3 

* 

Bei dl·r Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche ist 
die I\isition eines /einer 

Pressesprechers/Pressesprecherin 

durch einen/ eine Pastor /Pastorin oder Journalisten/Journa
listin zu besetzen. 

Seine /Ihre Auigabe ist es, die Nord elbische Kirche gegen
über Presse, liüriunJ... und Fernsehen zu n·rtrl'ten, Presse,rns-

künfte zu geben, Kontakte zu Redaktionen zu pflegen und die 
Beschlüsse der kirchenleitenden Organe der Offentlickrit zu 
vermitteln. 

Die Stelle ist der Kirchenleitung zugeordnet. 

Die Besoldung bzw. Vergütung richtet sich nach den 
Besoldungsgruppen A 13 / A 14 oder den Vergütungsgruppen 
II a/I b der Vergütungsordnung zum KAT-:\"EK. 

Bewerbungen von Pasturinnen und Pastc,ren mit journalisti
schen ls:enntnissen und :'--eigungen oder nm kiurnalistinnen 
und Journalisten mit kirchlicher Bindung und lnteresse an 
kirchlichen und theologischen Fragen werden bis zum 31. Mai 
1991 an das Nordelbische Kirchenamt, Dänische Str. 21-35, 
2300 Kiel 1, erbeten. 

Person a]nac hric h ten 

Berichtigung (GVOBI. :\"r. 6 Seite 128) 

Die Erste Theologische Prüfung haben bestanden: 

Hamburg 

...... Peter Moskopf . 

Die Zweite Theologische Prüfung im Frühjahr 1991 haben 
bestanden: 

\!kh.iel Babiel, SteLrn Bemme, Hrnnu Billerbek, Fannv 
Dethloff-Schimmer. Flurian-Sebastian Ehlert, Regina Fran
zen, Dirk Große, Beate Harder, Arnd Heling, Stefan Henrich, 
Jörn Jebsen, Jutta Jungnickel, Matthias Kiehn, Elke Koch, 
Clrike Koertge, Otmar Krause, Thomas Lienau-Becker, Anja 
Lochner, Henning Matthiesen, Margitta Melzer, Volker Prahl, 
WiL'bke Rogall, Karlhe'inz Ruppert, Barbara Schöneberg
Bohl. \1Mtin Schulz. Amei Schulze-Spiekcrmann, 5tl'ftL'll 
Storck, Christoph Touche, Klaus-l'etl'r Wehde, Ralf Weiswan
ge, Petra Wilhelm-Kirst, und Ebba Witt. 

Vorsitzender der Prüfungskommission war Bischof Prof. Dr. 
Wilckens. 

AL21J5-F 9I-Al 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 1. April 1991 unter Berufung in das 
Kirchenbeamtenverhältnis auf Widerruf die Kirchenin
spektorinanwärterin Ursula Bodschwinna beim Nord
elbischen Kirchenamt in Kiel; 

mit Wirkung vom 1. April 1991 der Pastor Christoph K ü hne, 
bisher in Lübeck, zum Pastor der 1. Pfarrstelle der 
Kreuz-Kirchengemeinde Wandsbek, Kirchenkreis Stor
marn - Bezirk Wandsbek-Rahlstedt -; 

mit Wirkung vom 16. April 1991 der Pastor z.A. Erik 
Thiesen, z.Z. in Hamburg-Eppendorf, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf 
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Niendorf-Markt, 
Kirchenkreis Niendorf. 

Bestätigt: 

Mit Vv'irkung vom 1. '\1ai 1991 die Wahl des Pastors z.A 
Christian A smussen, z.Z. in Lübeck, bei gleichzeitiger 
Begründung eines Dienstverlüiltnisses ,,b Pastor auf 
Lebeno/eit /.ur Nordelb1,chcn Fv.-Luth. Kirche zum Pastc,r 
der 1. Pfarrstelle der Km:hengerneinde ':-it. Philipprn:, in 
Lübeck, Kirchenkreis Lübeck; 

mit Wirkung vom 1. Mai 1991 die Wahl des Pastors z.A. Rainer 
K luß, z.Z. in Eckernforde-Borby, bei gleichzeitiger Be
gründung L'incs Dien,tverhältnisscs als Pastlir auf Lebens
zeit /Ur '\Jordelbisclwn r:,·.-Luth. Kirche /Um l'cistor der 
4. Piarrstdll' der Kirchengemeinde Burbv. Kirchcnkrei,
Eckernförde;

mit Wirkung vom 1. April 1991 die Berufung der Pastorin z.A 
Andrea Weigt -Han n o, geb. Weigt, z.Z. in Basthorst, bei 
gleichzeitiger Begründung eines Dirnst\·erhältnisscs al, 
l'astorin ,rni 1.ebenszei t ( eingeschr:inkte, Dienstverh;iltrns 
_ c:;() ', -) zur Norde!bic,chen Ev.-1.uth ls:irche zur l'astorin 
der Pfarrstelle der Kirchengemeinde Basthorst, Kirchen
kreis Herzogtum Lauenburg. 

Eingeführt: 

Am !6. \Lif/ 1991 der Past,,r Dr. Klaus K,1sd1 ab Pastor in 
d,10 .--\mt des Leiters des Cerneindedicw-.tes der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche. 

Berichtigung 

Verlänger t: 

Die Amtszeit des Pastors Reinhold Hintze als Inhaber der 
Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für Polizei
seelsorge für den Bereich der Freien und Hansestadt 
Hamburg um 5 Jahre über den 30 April 1991 hinaus. 

Verlängert: 

Die Amtszeit des Pastors Dr. Siegfried S charrer  als theolo
gischer Studienleiter der Ev. Akademie Nordelbien -
Tagungsstätte Bad Segeberg- um 5 Jahre über den 31. März 
1991 hinaus; 
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die Beurlaubung der Pastorin Ulrike Wagn er-Rau, geb. 
Wagner, für eine Tätigkeit als wissenschaftliche Angestellte 
im Seminar für Praktische Theologie der Theologischen 
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel um 1 
Jahr über den 30.9.1991 hinaus. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vorn 1. Juni 1991 der Pastor z.A. Werner J o hn, 
z.Z. in Bad l3r,imstedt. im !{ahmen seines Dienst\ nhiiltnis
ses auf Probe zur Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche mit der
Dienstleistung im Kirchenkreis Rantzau (Auftragsände
rung);

Mit Wirkung vom 1.Juni 1991 der Pastor Ulrich Nußbaum, 
z.Z. in Steinbergkirche, im Rahmen seines Probedienstes
mit der Verwaltung der 3. Pfarrstelle der Kirchengemeinde
Oldenburg in Holstein, Kirchenkreis Oldenburg (Auftrags
änderung).

Lbertragen: 

Mit Wirkung vom 1. Mai 1991 auf die Dauer von 10 Jahren dem 
Pastor Knut Kammholz, bisher in D,1rnp, aufgrund 
seiner von der Kirchenkreissynode am 6.3.1991 erfolgten 
Wahl das Amt des Propstes des Kirchenkreises Eckernförde 
mit dem Dienstsitz in Eckernförde und gleichzeitig als 
Pastor im Verbund mit dem Propstenamt die 1. Pfarrstelle 
dPr Kirchengemeinde St. Niko!Ji Eckernförde. 

t 
Pastor i.R. 

Friedrich Welsch 

geboren am 2. September 1909 in Omatemba/ Afrika 
gestorben am 7. März 1991 in Husum 

Der Verstorbene \\ urde am 9. Oktober 1938 in 
Dortmund ordniniert. Nach seiner Übernahme in den 
Dienst der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Hol
steins war er vom 1. April 1950 bis zu seiner Zur
ruhesetzung zum 1. Oktober 1973 Pastor in Husum. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Gott für 
die Verkündigung des EvangPliums durch Pastor 
Wel sc h .  

Seite 151 
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